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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an das 
Bundesamt für Gesundheit. 

 
Begründung 
Der Bundesrat schlägt eine Änderung des Bundesgesetzes über die Unfall-
versicherung (UVG) vor, mit der Gesundheitsschäden infolge sexuellen 
Übergriffs, sexueller Nötigung und Vergewaltigung systematisch und einheit-
lich von der Unfallversicherung übernommen werden. Der Regierungsrat 
stimmt dieser Änderung zu, da damit auch urteils- und widerstandsunfähigen 
Opfern von Vergewaltigungen und anderen sexuellen Übergriffen ein An-
spruch auf Leistungen gemäss UVG eingeräumt wird.   
 

 

 


